
Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Hof

Az.: 25 XIV 35/22(8)
2 ?. Jan.

In dem Freiheitsentziehungsverfahren gegen

'i. derzeit in d. Abschiebehaflanstalt Hof, Frankenbergweg 9,95032 Hot,.

Verfahrensbevollmächtigter

Rechtsanwalt Fahlbusch Peter, Blumenauer Straße 1,30449 Hannover, Gz.: 507/21 FAOSFa

erlässt das Amtsgericht Hof durch den Richter am Amtsgericht  am 25. Januar 2022

folgenden

Beschluss

1. Der Beschluss des Amtsgerichts Hof vom 21.01.2022, mit welchem RQckQberstellungshafl bis

zum /Vblauf des 26.01.2022 angeordnet wurde, wird aufgehoben.

2. Der Antrag der Regierung von Oberfranken vom 20.01.2022 auf Anordnung von Rücküberstel-

lungshaft bis 11.03.2022 wird zurückgewiesen.

Gründe:

Der Betroffene wurde am 24.11.2021 gegen 14:00 Uhr gegen 15:40 Uhr mit 5 weiteren Perso-
Dokument unterschrieben

nen als Mitfahrer eines Pkw bulgarischer Zulassung im Bezirk Hof unter

zogen und händigte einen verfälschten moldawischen Pass aus. Die EimitÜungen haben erge
ben, dass alle Fahrzeuginsassen über Polen nach Deutschland eingereist sind und entweder
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nach Frankreich wollten, um dort eine Arbeitstätigkeit nachzugehen oder, wie der Betroffene äu

ßere, in Deutschland zu bleiben. Im Besitz eines gültigen Passes ist der Betroffene nicht.

Die BPoll Selb beabsichtigte zunächst, den Betroffenen, der die russische Staatsangehörigkeit

besitzt, aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach Russland abzuschieben und hat

am 25.11.2021 beantragt, gegen den Betroffenen Haft zur Sicherung der Abschiebung bis zum

17.02.2021 unter Anordnung der sofortigen Wirksamkeit anzuordnen. Daraufhin wurde mitBe-

schluss des erkennenden Gerichts vom 25.11.2021 Sicherungshaft bis 17.02.2022 angeordnet.

Über die hiergegen eingelegte Beschwerde zum Landgericht Hof ist noch nicht entschieden wor

den. Am 21.01.2022 wurde der Haftbefehl wegen Antragsrücknahme aufgehoben und dies dem

Betroffenen im Anhörungstermin bekanntgegeben.

Aufgrund der Asylantragstellung des Betroffenen und der nunmehr beabsichtigten Rücküberstel

lung des Betroffenen nach Polen im Rahmen des Dublin-Verfahrens hat die nunmehr zuständige

Ausländerbehörde, die Regierung von Oberfranken mit Schriftsatz vom 20.01.2022, eingegangen

bei Gericht per Telefax am 21.01.2022, 10:56 Uhr beantragt, die Haft zur Sicherung der Überstel

lung bis 11.03.2022 anzuordnen. Auf den Schriftsatz wird Bezug genommen.

Nachdem der Verfahrensbevollmächtigte an der Teilnahme des Anhörungstermins vom

21.01.2022 verhindert war, hat das erkennende Gericht die Rücküberstellungshaft im Wege der

einstweiligen Anordnung bis zum Ablauf des 26.01.2022 angeordnet.

Die Ausländerakte der Betroffenen lag dem Gericht vor Erlass dieses Beschlusses vor.

II.

Im Rahmen der heutigen Anhörung wurde dem Betroffenen gemäß §§ 425 Abs. 3, 420 Abs. 1

FamFG in der gebotenen Weise vor der Entscheidung rechtliches Gehör gewährt und er persön

lich angehört.

Der Verlängerungsantrag der Antragstellerin ist dem Betroffenen vor der Anhörung bereits vor Er

lass der einstweiligen Anordnung übersetzt und damit der gesamte Antragsinhalt bekannt gege

ben worden. Ein Abdruck des Antrags ist dem Betroffenen überlassen worden. Der Betroffene

war in der Lage, sich zu sämtlichen Angaben der Antragstellerin zu äußern. Es handelt sich vor

liegend um einen überschaubaren Sachverhalt, den der Betroffene vor der Anhörung ausreichend

erfassen konnte. Zudem hatte er bereits aufgrund des Erstbeschlusses des Amtsgerichts Hof

Kenntnis von den tatsächlichen Umständen, die die Ausländerbehörde dem Antrag zugrunde ge-
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legt hat.

Der Antrag der Regierung von Oberfranken vom 20.01.2022 auf Anordnung von Rücküberstel-

lungshaft bis 11.03.2022 war zurückgewiesen.

Der Betroffenen hat ein aus §§14 Abs. 3, 55 AsylG abzuleitendes Aufenthaltsrecht.

Zwar ist die ursprüngliche Haftanordnung am 25.11.2021 ergangen, weil der Betroffene in sein

Heimatland abgeschoben werden sollte, so dass der am 29.12.2021 gestellte Asylantrag gem. §

14 Abs. 3 Nr. 5 AsylG die Haftanordnung nicht gehindert hat.

Allerdings ging der am 29.12.2021 gestellte Antrag mittlerweile dem BAMF zu (spätestens am

14.01.2022, wie die Anfrage des BAMF an Polen zeigt) und der Betroffenen befand sich für eine

juristische Sekunde nicht in Haft, da die Bundespolizeiinspektion Selb den Haftantrag am

21.01.2022 zurückgenommen hat. Somit lagen die Voraussetzungen zur Unbeachtlichkeit nach

§ 14 Abs. 3 AsylG für diese juristische Sekunde nicht (mehr) vor und der Asylantrag bewirkt da

her die Aufenthaltsgestattung nach § 55 AsylG mit der Folge, dass weitere Haft nicht mehr ange

ordnet werden kann.

Zudem wäre die Haftfortdauer in diesem Fall unverhältnismäßig.

Der Haftbefehl ist daher gem. § 426 Abs. 1 FamFG aufzuheben. Da der Vollzug der Ausländer

behörde obliegt, hat sie die Freilassung unverzüglich sicherzustellen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss findet das Rechtsmittel der Beschwerde statt.

Die Beschwerde ist binnen einer Frist von 2 Wochen bei dem

Amtsgericht Hof

Berliner Platz 1

95030 Hof

einzulegen.
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Die Frist beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses. Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe

durch Zustellung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung, ist das Datum der Zustellung maßgebend.

Erfolgt die schriftliche Bekanntgabe durch Aufgabe zur Post und soll die Bekanntgabe im Inland bewirkt wer

den, gilt das Schriftstück 3 Tage nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, wenn nicht der Beteiligte

glaubhaft macht, dass ihm das Schriftstück nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt werden, beginnt die Frist spätestens mit

Ablauf von 5 Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fällt das Fristende auf einen Sonntag, einen allgemei

nen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle

eingelegt. Die Beschwerde kann zur Niederschrift eines anderen Amtsgerichts erklärt werden; die Beschwer

defrist ist jedoch nur gewahrt, wenn die Niederschrift rechtzeitig bei dem Gericht, bei dem die Beschwerde

einzulegen ist, eingeht. Die Beschwerdeschrift bzw. die Niederschrift der Geschäftsstelle ist von dem Be

schwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.

Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten,

dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird.

Die Beschwerde soll begründet werden.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt

den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder

-  von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per

son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

-  auf einem sicheren Übermittlungsweg oder

-  an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Venwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin

sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf

die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über

das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in

der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de venwiesen.
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gez.

Richter am Amtsgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Hof, 25.01.2022

, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle




